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IM FOCUS

Umsatzsteuerliche Einordnung der Stromlieferung DokNr. 25088767

Ist die Stromlieferung aus einer Photovoltaikanlage vom Vermieter an den Mieter eine selbständige Haupt-
leistung oder unselbständige Nebenleistung? Mit dieser Frage befasste sich das FG Münster in einer aktuel-
len Entscheidung vom 18. 02. 2025 – 15 K 128/21 U. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte die Frage der um-
satzsteuerlichen Einordnung der Stromlieferung von Vermieter an Mieter in seinem vielbeachteten Urteil
vom 17. 07. 2024 – XI R 8/21 behandelt und die Stromlieferung als selbständige Hauptleistung und damit
das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Leistung bejaht, die zum Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen
berechtige (siehe VW 2024, 311 – DokNr. 24086152).

Es mag zunächst nicht überraschen, dass diesem Votum jetzt auch das FG Münster gefolgt ist. Es gibt
allerdings einen wesentlichen Unterschied zwischen den zugrundeliegenden Sachverhalten: Im Gegensatz zu
dem vom BFH entschiedenen Fall gab es vorliegend keine ausdrücklichen Stromlieferungsverträge zwischen
Vermieter und Mieter, vielmehr wurden die Stromkosten mit den Betriebskosten abgerechnet. Das FG Müns-
ter sah gleichwohl keinen Grund, die Selbständigkeit der Stromlieferung zu verneinen: Die Koppelung der
Stromkosten an die Nebenkosten begründe keine ausreichende Unselbständigkeit dieser Leistung im Hinblick
auf die umsatzsteuerfreie Wohnraumvermietung. Entscheidend sei, dass im vorliegenden Fall der Mieter die
Wahl hatte, ob er die angebotene Stromlieferung des Vermieters annehmen wollte oder nicht und zuvor
aktiv vom Vermieter dazu informiert worden war. Es handele sich daher um eine selbständige Hauptleistung
neben der Vermietungsleistung.

– MS –

Emojis im Rechtsverkehr DokNr. 25088768

Per WhatsApp versandte Textnachrichten oder Attachments können die rechtsgeschäftlich vereinbarte
Schriftform (§ 127 BGB) wahren. Willenserklärungen können auch mittels Emojis oder anderer Zeichen kund-
getan werden, so das OLG München mit Urteil vom 11. 11. 2024 - 19 U 200/24 e.

Als der Verkäufer eines Ferraris per WhatsApp beichtete, dass das Auto wesentlich später kommen wer-
de, antwortete der Käufer mit „Ups“ und dem Grimasse schneidenden Emoji. Das könne vieles bedeuten,
aber bestimmt keine Zustimmung zur Lieferverzögerung, so das OLG. Schicke man das Grimasse schneiden-
de Emoji per WhatsApp, dann signalisiere man damit vielleicht Nervosität oder Unbehagen, aber sicher keine
Zustimmung zur Lieferverzögerung eines bestellten Ferraris.

Zwar könne eine Willenserklärung auch per Zeichen stattfinden, so das OLG, also auch per Emoji. Emojis
erfüllen laut Urteil „im digitalen Diskurs ähnliche Funktionen wie Intonation, Gestik, Mimik und andere kör-
persprachliche Elemente in realen Gesprächen“. Ob der Verwender von Emojis einen Rechtsbindungswillen
zum Ausdruck bringen oder lediglich seine Stimmungs- oder Gefühlslage mitteilen möchte, sei aber eine
Frage der Auslegung. Auch das Wort „Ups“ sei keinesfalls als Zustimmung einzuordnen, allenfalls als Ausruf
oder Überraschung.

– MS –
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